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Zitat

Nur aus Interesse: Wie wäre es denn, wenn madison erst am 1.2.2016 eine neue Stelle
antreten würde? Würde er dann auch am 1.10, 1.11, 1.12.2015 und 1.1.2016 Gehalt
bekommen?

Zitat

Wenn die Beurlaubung nur bis zum Schuljahresende geht, dann ja.

Das bedeutet, wenn jemand verbeamtet ist, sich eine zeitlang beurlauben lässt, dann an eine
staatliche Schule zurückkehren will, aber keine Stelle findet (z. B., weil seine Fächer Deutsch
und Geschichte sind und er eine Sek II-Stelle sucht) - dann bekommt er dennoch so lange ein
Gehalt, bis er wieder eine Stelle findet? Und wenn das erst 2019 geschieht, dann bekommt er
eben bis 2019 seine Gehälter?
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